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Kantonale Weisung für das  

Auflageschiessen Pistole 25/50m (AS-P25/50) Dok.- Nr. 61.66.01 

Die Abteilung Pistole des AGSV erlässt gestützt auf Artikel 31 der Statuten folgende Weisungen: 

1. Grundlagen 

- Regeln für das sportliche Schiessen (RSpS) des SSV inkl. der zugehörigen Teilreglemente 

- AFB des SSV für das Auflageschiessen Pistole 25/50m (4.55.11) 

2. Korrespondenzadresse 

Sämtliche Korrespondenz im Zusammenhang mit dem Auflageschiessen Pistole 25/50m ist an 

den Ressortleiter Auflageschiessen Pistole 25/50m zu richten: 

 Paul Kläntschi 062 929 25 00 

 Einschlagstrasse 8  

 4923 Wynau paul.klaentschi@agsv.ch 

3. Teilnahmekosten 

Von den Teilnahmekosten von CHF 17.- wird der Verein mit CHF 1.- und der AGSV mit CHF 1.- 

entschädigt pro Wettkampfprogramm. 

4. Resultatmeldung 

Die Originalstandblätter müssen bis 1. Oktober dem Ressortleiter Auflageschiessen Pistole 

25/50m retourniert werden 

5. Abrechnung 

Für fehlende Standblätter muss ein Betrag von CHF 17.- entrichtet werden. Die Teilnahmege-

bühren sind gemäss Abrechnung zu Gunsten des Aargauer Schiesssportverbandes AGSV, 

5000 Aarau auf die IBAN-Nr. CH09 0900 0000 6063 4164 9 einzuzahlen. 

Bitte Kostenstelle 3314 und Vereinsname und AS-P25/50 angeben. 

6. Auszeichnung 

Die Teilnehmer sind auf beide Distanzen 25m und 50m auszeichnungsberechtigt. 

 

- Eine Limite: Eine Kranzkarte des AGSV von CHF 8.- 

- Zwei Limiten: Eine Kranzkarte des AGSV von CHF 10.- 

7. Schlussbestimmungen 

Die vorliegende Weisung ersetzt alle ihr widersprechenden Ausführungen. Sie wurde von der Ab-

teilung Pistole am 15.Juli 2022 beschlossen und tritt sofort in Kraft. 

 

Aargauer Schiesssportverband AGSV 

 


